
    
    

  
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 

 
Vollzug der Baugesetze; 
 
 

3. Änderung des rechtskräftigen Flächennutzungsplanes 
der Gemeinde Wattendorf 

 
-Beteiligung der Öffentlichkeit- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
 

Bekanntmachung der Veröffentlichung 

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
 
Gemeinde Wattendorf 
3. Änderung des Flächennutzungsplanes 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
 
Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 12.09.2024 den Entwurf der 3. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Gemeinde Wattendorf, vom 12.09.2024, gebilligt. 
 
Die 3. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Wattendorf betrifft die Ortsteile Wattendorf, 
Mährenhüll, Bojendorf, Gräfenhäusling und Schneeberg. Die betroffenen Grundstücke / Flurstücke / 
Flurnummern können der folgenden Auflistung entnommen werden. 
 
Ortsteil Wattendorf: -Gemarkung Wattendorf- 

Teilfläche der Flurnummern: 15, 677, 1132/8 

Gesamte Flurnummern: 592, 595, 596, 662, 663, 664 

Ersatzflächen zur Aufnahme in das Landschaftsschutzgebiet 
"Fränkische Schweiz - Veldensteiner Forst" 
Teilflächen der Flurnummern: 

1654, 1489, 1499, 1500, 1514, 1515, 1517, 
1522, 1438, 1435, 121, 144, 146, 157/1, 85 

 
Ortsteil Mährenhüll: -Gemarkung Bojendorf- 

Teilfläche der Flurnummern: 56, 625, 627, 642, 643, 646, 651/3, 821, 
829/6, 1034, 1036, 1053, 1053/1, 1054, 
1169, 1170, 1171, 1172, 1184, 1000 

Gesamte Flurnummern: 681/1, 681/2, 767, 767/2 820/2, 1036/1, 
1036/2 

 
Ortsteil Bojendorf: -Gemarkung Bojendorf- 

Teilfläche der Flurnummern: 22, 36, 43, 45, 55, 63, 64, 64/1, 65, 67, 
68/1, 73, 74, 186, 187, 187/1, 460, 469, 
475, 476/2, 478, 478/2, 481, 1600, 1602, 
1281 

Gesamte Flurnummern: 182, 183, 478/1, 479, 479/1, 482, 1603 

Ersatzflächen zur Aufnahme in das Landschaftsschutzgebiet 
"Fränkische Schweiz - Veldensteiner Forst" 
Teilflächen der Flurnummern: 

1383, 1384, 1390, 1398, 1399 

 
Ortsteil Gräfenhäusling: -Gemarkung Gräfenhäusling- 

Teilfläche der Flurnummern: 5, 7, 7/2, 8/2, 11, 15, 15/1, 39/1, 41, 58, 59, 
60, 62, 64/3, 103, 210, 211/5, 212/1, 607, 
609, 612/1, 619, 839, 858, 725, 726 

Gesamte Flurnummern: 61, 61/2, 61/3, 64, 64/1, 64/2, 64/4, 65, 
211/4, 212/2, 238/4, 238/3, 238/5, 606, 
62/4, 62/5 
 

Ersatzflächen zur Aufnahme in das Landschaftsschutzgebiet 
"Fränkische Schweiz - Veldensteiner Forst" 
Teilflächen der Flurnummern: 

728, 738, 758,763, 764, 765, 782, 779 

 
Ortsteil Schneeberg: -Gemarkung Wattendorf- 



Teilfläche der Flurnummern: 1158/1, 1159, 1249, 1254, 1254/3, 
1255, 1255/1, 1256, 1256/3, 1288, 
1289, 1289/2, 1290, 1300, 1291/1, 
1155 

Gesamte Flurnummern: 1256/1, 1256/2, 1256/4, 1288/4, 
1289/1, 1325/1, 1288/5 

Ersatzflächen zur Aufnahme in das Landschaftsschutzgebiet 
"Fränkische Schweiz - Veldensteiner Forst" 
Teilflächen der Flurnummern: 

 
 
1167, 1214, 1215 

Gesamte Flurnummern: 1167/2 
 
Der Entwurf der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Wattendorf und die Begründung 
werden im Internet unter https://www.wattendorf-oberfranken.de/bauen-gewerbe/neuerlass-und-aenderungen-
bebauungsplaene-flaechennutzungsplan/ vom 09.02.2026 bis einschließlich 10.03.2026 veröffentlicht. 

 
Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet werden folgende andere leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeiten 
vorgehalten, 
Auslegung der Unterlagen in Papierform. 
Die Unterlagen werden im Rathaus der Verwaltungsgemeinschaft Steinfeld, Bauverwaltung II. Stock, Steinfeld 
86, 96187 Stadelhofen, während folgender Zeiten Montag bis Freitag:  9:00 bis 12:00 Uhr und zusätzlich 
Montag: 13:30 bis 18:00 Uhr bereitgestellt. 
 
Stellungnahmen können in der Frist vom 09.02.2026 bis einschließlich 10.03.2026 abgegeben werden 
Stellungnahmen sollen während dieser Frist elektronisch an bauamt@steinfeld-oberfranken.de (=E-Mail-
Adresse) und im Bedarfsfall in Textform an die Gemeinde Wattendorf, Steinfeld 86, 96187 Stadelhofen 
oder während der Dienststunden zur Niederschrift abgegeben werden. 
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über die 3. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Gemeinde Wattendorf, unberücksichtigt bleiben, wenn die Gemeinde den Inhalt 
nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Entwurfs der 3. 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Wattendorf nicht von Bedeutung ist. 
 
Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar: 
- Bezüglich Landschaftsschutzgebiet "Fränkische Schweiz - Veldensteinerforst",  
 Aufstellung mit Pläne der aus dem Landschutzgebiet entzogen Flächen und der geplanten "Ersatzflächen". 
 
Folgende wesentliche umweltbezogene Stellennahmen werden mit veröffentlicht: 
- Landratsamt Bamberg vom 07.09.2022 
- Regierung von Oberfranken vom 15.09.2022 
- Regionaler Planungsverband vom 12.09.2022 
 
Über die vorgebrachten Stellungnahmen, Bedenken und Anregungen befindet der Gemeinderat. 
 
Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist im Rathaus der Gemeindeverwaltung ausliegend und zusätzlich im 
Internet unter https://www.wattendorf-oberfranken.de/bauen-gewerbe/neuerlass-und-aenderungen-
bebauungsplaene-flaechennutzungsplan/ eingestellt. 
 
Datenschutz: 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchst. e (DSGVO) i.V. mit 
§ 3 BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie 
keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt 
"Datenschutzrechtliche Informationspflichten im Bauleitplanverfahren", das ebenfalls öffentlich ausliegt. 
 
Hinweis bzgl. des Verbandsklagerechts von Umweltverbänden: 
Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 UmwRG (Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz) ist in einem 
Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 UmwRG gemäß § 7 Ans. 3 S. 1 UmwRG mit allen Einwendungen 
ausgeschlossen, die sie im Rahmen der Veröffentlichungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, 
aber hätte geltend machen können (§3 Abs. 3 BauGB). 
 
 
Wattendorf, den 23. Januar 2026 
Thomas Betz, Erster Bürgermeister     
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